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Uo. 81. Dienstag, den 8 . Inli. 1902.
Polizei -Perordnuuq.

Auf Grund der W 6 . 12 und 13 der Ver¬
ordnung über die Polizei -Verwallnng in de» neu
erworbene » LandeStheilen vom 80 . September 1867
(K . S . S . 1529 ) und der M 187 und 139 des
Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltiing
oom 80 . Juli 1883 ( G . S . S . 195 ) verordne ich
init Zustimmung des Bezirks -Ausichnffe » für den
Umfang des Regierung « - Bezirke « Wiesbaden
Iva« folgt:

8 1 . Gegenstände . Stoffe und Zubereitungen
jeder Art , a ) deren Feilballen und Verkauf geseh-
lirb beschränkt ist , Kaiser ! . Verordnung vom
32 . Oktober 1901 (R . G . B !. S . 380 ) . b ) deren
Bestandtheile und Zusammensetzung weder durch
ihr « Benennung oder Ankündigung erkennbar
geniacht werden , noch allgemein bekannt ffnd , oder
v) denen Wirkungen bcigelegt werden , welche ffe
nicht besitzen , dürfen als Mittel gegen Krankheiten
und Körperschäden bei Menschen und Thiercn nicht
öffentlich angekündigt oder augepricsen werden.

8 2 . Zuwiderhandlungen werden , sofern die
gesetzlichen Bestimmungen nicht eine döbere Strafe
androhen , mit Geldstrafe bis z» 60 Mk .. im Nn-
vermögensfalle mit entsprechender Hast bestraft.

§3 . Diese Polizei -Verordnung tritt mit dem
Tage ihrer Verkündigung iit Kraft . Die Volizei-
Berordniing vom 19 . Juli 1899 (Amtsbl . S . 293)
wird vom gleichen Zeitpunkte ab aufgehoben.

Wiesbaden , de» 16. Mai 1902.
Der Reaierungs -Vräsideitt . In Vertr .r gez . Bake.

> Bekannt niachuvg.
Huf Grund der Bestimmung des 8 11 der

Allerhöchsten Verordnung vom 20 . September 1867
Über die Polizei -Verwaltung in de » neu erworbenen
Landestheileii ( Ges.- S . S . 1529 ) verordnen wir
wie folgt:

Schulpflichtige Kinder dürfen in öffeutlichen
Wirthschaftslokalitäten zum Anfsetzen der Kegel
?d«r zu . sonstiger Bedienung der Gäste nur nach
Drgaugigcr Erlaubniß der Ortsschulbehördc und
nur unter Einhaltung der Schrankender ertheiltcn
Nrlaubniß verwendet werden.

Außer diesem Falle dar ) schulpflichtigen , nicht
von den Eltern , Vormündern oder Personen , welche
als deren Vertreter betrachtet werden können,
begleiteten Kindern der Ausenthalt in öffentliche»
Wirtbschaftslokalitätcn nicht gestattet werde » .

Geistige Getränke dürfen schulpflichtigen
Kindern , welche nicht von den Eltern oder Vertretern
derselben begleitet sind , in öffentlichen Wirthschafts
lokalitäten nicht verabreicht werden.

Zuwiderhandelnde verfallen in Geldstrafe bis
zu dreißig Mark , an deren Stelle im Unvermögeus-
falle verhältnißmäßigc Haft tritt . ''

Wiesbaden , den 13 . Januar 1879.
Königliche Regierung , gez. : von Wnrmb

„Wird hiermit veröffentlicht . "
Wiesbaden , den 6. Juni 1902.

Der Polizei -Präsident.
__ K. Prinz von Rativor.

Bekanntmachung.
Jntereflenten werden hiermit ausdrücklich da¬

rauf hingewiesen , daß ffe bezüglich der Aufstellung
und Verwendung van Nceihlengasapparaten von
den Lieferanten Gewähr für die richtige Aus¬
führung und Ausstellung dieser Apparate per
langen müffen . >.
Der Polizei -Präsident , K . Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung.
An Stelle der seitherigen Bestimmungen

über die Abgabe von Gas zum Privat-
gebrauchc treten vo» jetzt ab die nachstehenden
durch Magistratsbeichluß vom 26 . März d . I.
genehmigten iieuredigirteu Bestimmungen in Kraft,
wa» hiermit zir öffentlichen Kennlniß gebracht wird.

Wicsbüden , de» 1. Mai 1902.
Die Verwaltung der Wasser-, GaS- n.

Glektr.-Werke.

Bestimmungen über die Abgabe
vou Gas zum Privatgebrauche.

(Gcnchniigt durch Magistrats -Beschluß vom
26 . März 1902 ) .

81 - Allgemeines.
Das Gnswerk der Stadt Wiesbaden vcrab-

/olgt GaS sowohl
zur Beleuchtung , als auch
zum Heizen und Kocken , oder
zum Maschinenbetrieb

unter der Bedingung , daß die nachstehenden Be¬
stimmungen nach erfolgter Anmeldung zum Gas¬
bezug ohne Weiteres in Kraft treten.

8 2. Anmeldung zum Gasbezug.
Wirb für eine » der angegebenen Zwecke der

Bezug von GaS gewünscht , so ist ein dement¬
sprechendes Gesuch bei der Verwaltung des Gas¬
werk « einzureicheii , unter Benutzung des hierfür
von letzterer »iientgeltlich zu verabfolgenden
Formulars . Wenn der Gesuchsteller nicht Besitzer
der Hauses ist. für welches die Anlage einer Gas¬
leitung gewünscht wird, so ist die Zustimmung des
betreffenden Hausbesitzers nachzuweiscn.

Dem Gesuch « ist eine Zeichnung im Maßstabs
von mindestens _1 : 260 beizufügen , aus welcher bie

:n
, — . . . . b fi . .. . .
Stelle d!e gewünschte Leitung eingeführt werdenftf. Die letztere ist im Allgemeinen mindestensMeter von den Kanälen und etwaigen anderen
Lestvngen entfernt zu projectirn, und entscheidet
lediglich die Verwaltung des Gaswerks, ob die
Oeltuvü iu der gewünschten Weise ausgcführt

werde » kann , oder ob eine Verschiebung erforder¬
lich ist.

Die Herstellung größerer Einführungen zu
gewerblichen Zwecken n . s. w . kann abgelchnt oder
an besondere Bedingiingeu geknüpft werden.
„ , Wenn der gcwünschic Anschluß an eine be¬
stehende städtische Leitung nicht direct erfolgen kann,
hinzu vielmehr die Legung einer neuen Straßen-
leiwng oder bt« Verlängerung einer bestehenden
Leitung erforderlich ist, so wird in jedem einzeliien
Falle die Entscheidung darüber vorbebaltcii , ob
und unter welchen Bedingungen der Anschluß er¬
folgen und Gas abgegeben werden kann.

8 3 . Herstcttnng der Gasciurichtungcn
». Durch das Gaswerk herzustellcn.
Die bei Herstellung von Kasciiirichtungcn er¬

forderlichen Rohrleitungen und zwar von dem
städtischen Hanpirohr bis zu den Gasmessern , die
Ausstellung der letzteren , sowie die Einricbtung zu
solchen Flammen , welche ohne Gasmesser benutzt
Werden sollen , müssen ausnahmslos durch Beaus-
tragte des Gaswerks oilsg/sül ' rt werden.

Sind derartige Einrichtliiigeii dennnch ganz
oder tbeilweise von . anderer Seite ansgesübrt , so
ist die Verwaltung des Gaswerks berechtigt , die
Abgabe von Gas so lange zu verweigern , bis die
betr . Thcile wieder entfernt und durch solche ersetzt
sind , welche durch Beauftragte des Gaswerks aus-
gcsllhrt worden sind.

. In gleicher Weise dürfen Veränderungen oder
Aufbefferiiiigeii an den vorgcdachtcii Einrichtungen
nur durch Beausiraate de« Gaswerks niisaeführt
werden . Das Gleiche bezieh ! sich auf die Brenner
zu Flammen , deren Gasverbrauch nicht durch
Messer controllirt wird.

Die Oeffniing eii^ r außer Betrieb gesetzte»
tabgemeldeten ) Leitung , auch wenn in derselben ein
Gasmesser » och einaeschaltet sein sollte , darf nur
durch Arbeiter des Gaswerks erfolgen . Unter keinen
Umständen dürfen Einrichtunaen getroffen werden,
welche eine » mißbräuchlichen Gasbezug ermöglichen;
Niidet dies dennoch statt , so erfolgt entsprechender
Antrag auf gerichtliche Bestrafung . In einem
iolchen Falle ist die Verwaltung des Gaswerks
außerdem befugt , die bete . Einrichtungen zu ent¬
fernen und die fernere Abgabe von Gas an den
Abnehmer zu verweigern.

b. Durch Private herzustellen.
Alle übrigen im Vrivateigentbiim gelegenen

und zur Fortleitimg und zweckmäßigen Benutzung
des bereits geineffenen Gases dienenden Leitungen
und Einrichtungen können nach Maßgabe der hier-
iib«r _ jeweils bestehenden Vorschriften von sach¬
kundige « »nd alszuverläfsig bekannten Jnstallaienrcn
nusgefübrt werden , dürfen aber erst dann tn
Benutzung genommen werden , nachdem deren
fachgemäße Anlage , die ausreichende Weite des
RöbrendnrchmefferS und die Dichtigkeit aller Tbeile
der GaSanIage feiteiis der GaSwerkSiierwaltnna
fcsigestellt worden sind . Die Verwaltung de?
Gaswerks bebält sich da ? Recht vor . f« nach Sach¬
lage eine Controle der ansgeführten Arbeiten
eintreteii zu lassen und die Abgabe von Kos von
dem Restiltat der Untersuchnng abbängig zu machen,
allein sie übernimmt mit dieier etwaigen Eontrole
dem Gasabnebmer aeacnübcr keinerlei Verant¬
wortlichkeit für die Güte imb Brauchbarkeit der
bergestelltm Arbeit und auch keine Ersatzvflicht für
etwa etntretendkl , Schaden wegen Mangklhaftigfeit
derselben.

Die durch eine solche Prüfung entstehenden
Selbstkosten bat der Gasabnebmer zu tragen.

An Privatleitnngcn dürfen bei Vermeidung
sofortiger GaSabstellung und Antragstellung auf
gerichtliche Bestrafung keineEinrichtungenangebracht
oder Handlungen vorgenommen werden , durch welche
ein iiachtheiliger Einfluß auf die benachbarten
Leitungen ausgeübt werden kann.

8 4 . Einrichtuuas - u . Unterhaltungskosten.
Das ZuleitiinaSrobr vom Hauptrobr bis zur

Grenze des Privatornndstück « wird auf Kosten des
Gaswerks gelegt und unterbalteu und verbleibt
Eigentbnm der letzteren ; ebenso verhält es sich mit
dem Gasmesser , für welchen nur die Koste » der
Ausstellung , sowie «ine entsprechende Miethe zu
vergüten sind.

Der übrige Tbeil der Leitung von der Grenze
des Grundstücks bi « zu dem Aufstellungsort der
GosmesserS wird auf Kosten des Bestellers der-
gestellt und unterbalteii , wobei über die Notbwendig-
' fit und den Umfang der vorziinebmenden Repara¬
turen lediglich die Verwaltung de« Gaswerks ent¬
scheidet . Die Kosten für die Anfstelliilig de?
Gasmessers , die Herstellung der Verbindunflk » und
die Lieferung des HauptbahneiiS hat der betr.
Gasabnebmer zu tragen.

In den Fällen jedoch , in welchen in «in und
dasselbe Gebäude außer der einen noch eine weitere
Leitung eingeiübrt werden soll , oder wo der Ge»
siichsteller nicht Eiaentbümer des betr . HaiiseS ist,
bat der Besteller die Gesammtkosten der Leitung
vom Hanpirohr ab und deren Unterhaltung zu
trage » .

Die Größenverbältnisse dieser Einrichtungen
werden nach Maßgabe der in dem Anmeldegesuch
gemachten Mittbeilnngen über die Ansdehnung der
Anlage von der Verwaltung des Gaswerk « fest-
gestellt.

Die hiernach zu erbebenden , von der Ver¬
waltung de» Gaswerk » festzusetzeirden Betröge
werden nach Fertigstellung der betreffende » Ein¬
richtungen bei Beträgen über 80  Mk . dem Besteller
in Rechnung gestellt und sind alsbald , spätesten»
aber bei Vorzeigung der bezüglichen Quittungen

$cr Verwaltung steht da » Recht zu . für die
richtige Zahlung der von dem Gaswerk aus¬
zuführenden Arbeiten und Lieferungen bei der
Anmeldung zum Gasbezug eine Caution in der
UilgefZbren Höhe der Anlagekoste » zu verlanaeu.

Bis zur vollständigen Zahlung aller Kosten
verbleibt die Leitung Eigenihnm des Gaswerks
und ist die Einrichtung bi « dahin nur als leihwcise
uberlasseii zu betrachten.

Ergiebt sich später aus Anlaß eine ? wesentlich
erhöhten Gasverbrauchs die Nothwendigkcit , einen
größeren Gasmeffer anfzustellcn oder das Zu-
leitniigsrobr durch ein weiteres zu ersetzen , so er¬
folgen diese Arbeiten auf Kosten des Gaswerks.

8 5 . Controle der Gaseinrichtungen.
ES steht der Verwaltung das Recht zu , die

Gasnieffer und Rohrleitungen , sowie die Räume,
welche mit Gakeinrichtnngcn versehen sind , van
Zeit zu Zeit nacbznsehen . die sog . nassen Gasmesser
mit Wasser auffnlleii , sowie den Verbrauch an
Gas , fo oft das erforderlich , controlliren zu lassen.
Der Gasabnebmer ist verpstichtet . de» Beamten
und Arbeitern de« Gaswerks behufs Bornabme
von Betriebrarbeite » jedweder Art de» Zutritt zu
den Gasmessern , sowie zi, allen Räunien , in welchen
sich Kasemrichtungen befinden , zu gestatten.

Die Gasabnebmer haben dafür zu sorgen , daß
die Messer , wie auch die Hanvtbäbne stets leiriht
zuganalich bleiben . Werde » bestehende Hindernisse
auf Verlangen der GaswerkSverwaltiinn ' nicht als¬
bald beseitigt , so ist letztere ohne Weiteres be¬
rechtigt , die erforderlichen Arbeiten auf Kosten des
Gasabnehmers aiisführen zu lassen.

8 6. Liefern »»« des Gasts,
a Allgemeines.

Unter gewöhnliche » Verhältnisse » steht das
erforderliche Gas zu jeder Tages - und Nachtzeit
den Gasabiiebmern zur Verfügung . Sollte das
Gaswerk jedoch durch Betriebsarbeiten . BetriebS-
iiufälle . Fenersgefahr . Arbeitsansstände , Natnr-
ereigniffe , Krieg , überhaupt durch Ursachen , deren
Verhinderung nicht in seiner Macht siebt , in der
Gasbereituiig oder Fortleituna des Gase « zu den
Abnehmern behindert fein, _ so hört die Gaslieferung
io lange auf . bis die Störungen beseitigt worden
sind , ohne daß der Gasabnebmer irgendwelche
Entschädigung beniispnichen kan » .

8. Gemeinschaftliche Einrichtungen.
Sofern die Kaseinrichtung des Gasabnebmer?

mit den Hanptröhreii des Gaswerks nicht in
direkter Verbindinig stebt , sondern mit einer oder
mehreren Leitungen nur ein gemeiiisames Zu-
leitnnasrobr besitzt, oder erst durch einen von einem
anderen Abnehmer beimtzteii Hanptaasmesser ae-
'peist wird , also nur einen Tbeil der Gesammt-
einrichtnngen bildet , so kann der betreffende Kas-
abnebmer keinen Anspruch gegen das Gaswerk
geltend machen , wenn aus irgend einer Veran-
laffung die Zufübriiiig des Gases zu dem aemein-
samen Gasnifubriiiiasrobr oder zu dem Haupt-
gasmesser versagt werden muß.

8 7. Ermittelung der Größe des Gas-
Berbranchs.

». Durch Gaömesser.
Die Menge de« abgegebciici ! Gase ? wird durch

Gasnieffer ermittelt , welche dem Gaswerk eigen-
tbümlich gehören . Das letztere trägt die Kasten
für die Anschasfnng und Unterhaltung der Messer,
wogegen die Gasabnebnier als Vergütung für
diese Unterhaltung und Entschädigung für die Ab-
"Utzung der Messer monatlich die nachstehenden
Vergütnnaki , zu zahlen haben und zwar:

Mk . 0 .30 für einen 3-fl . Messer
0 .35
0 .50
0 .70
0 .90
1.15
1.40
1 .50
1 .90
2 .50

5
10
20
30
50
60
80

100
150

Für die vassende Herstellung des Raumes , tn
welchem der Gasmesser aufgestellt wird , sowie An»
briiigung der etwa erforderlichen Schutzvorrlcht-
ungeii gegen Beschädigunaen » nd Frost hat der
betr . Gasabnebmer i» ausreichendem Maße zu
sorgen . Letzterer bat auch die Kosten zu tragen
für alle Beschädigunaen , welche an den Messern in
Folge der Außerachtlaffung der nothwendigei , Vor-
ichtsmaßregeln entstehen.

Das Ein - und Ansschalten , insbesondere aber
auch das Versetzen von Gasmeffern darf nur durch
Bedienstete des Gaswerks , keinesfalls durch einen
Privat -Jnstallateur . erfolaeii.

Bei Ziiwiderhandlungku erfolgt gerichtliche
Klage.

b. Durch Schätzung.
Wenn einzelne Flammen nur unter Anwendung

außergewöhnlicher Koste » und Umstände von einem
hinter dem Messer liegenden Tbeil der Rohrleitung
gespeist werden können , lvie z. B . an Thorpfeilern
6» Landbansanlaaen , fo können solche Flammen
lon der Verwaltung des Gaswerk » auck vor dem

Messer abgezwcigt werden . In solchen Ausnahme
allen wird die Größe de» Gasverbrauchs nach der

. ' * ‘ >es Brenner » retp.-tundeuzahl und Größe
iegulator » ermittelt . Solche Flammen werben

lediglich durch die
den Zeiten angezvn .^ .
AnrÜndei , und Löschen, . , ..
öffentlichen Laternen erfolgt.

o. Schadhaft « Gasmesser.
Wird ein Garmesser schadhaft oder zeigt der¬

selbe d,e verbrauchte Gasmengc nicht wehr mit
Aicherbrit an. so erfolgt nach Answechselung diese»

eikers alsbaldige Einschätzung de» fraglichen

Verbrauch » nach Feststellung und Abwägung der
maßgebenden Verhältnisse . Die Höhe dieser
Zahlmigsanfordernng wird endgültig von der
Verwaltung de» Gaswerks festgesetzt.

Anträge ans Auswechselniig eine « Gasmessers
mit der Behauptung , daß derselbe zu viel anzeige,
wird nur dann stattgegeben , wenn der Antragsteller
sich verpflichtet , die entstandenen Kosten für den
Fall zu zahlen , daß der Meffcr nicht mehr als
4 pCt . von der Richtigkeit abweicht.

8 8. Preis des GascS.
Der Preis des Gases zu alle » Verbrauchs-

zwcckeu beträgt für die Verbrauchsnionatc April
bis einscbl . September 12 Pf . pro Cbm . und für
die Vcrbraucksmoiiatc Oktober bis eiuschl . März
16 Pf . pro Cbm ., wobei der Mindestverbrauch für
icden Messer und jeden einzelnen Monat auf
6 Cbm . festgesetzt ist.
8 9. Vermeidung von Druckschwankungen.

Bei Benutzung de« Gases durch Gaskraft-
maschine » muß die Leitung zwischen dem Messer
und der Maschine mit einer Vorrichtung zur Ver¬
hinderung der Druckschwankungen versehen sein,
welche so ausreichend wirkt,daß bei der Vornahme
einer Untersuchung für keine Gangart der Maschme
an einem der hinter dem Gasmesser » nd vor der
Regulirnngseinrjchtnng anzubringcnden Wasser«
Manometer oder Argandbrenner sich Druck-
scbwankungei ! bemersiich machen . Die Rohrver-
binduug an dem Manometer pder der nach Ab¬
nahme des Manometer ? in dem Auslaus de»
Rohres einaeschranbte Stöpsel , wird durch einen
Bediensteten des Gaswerks plombirt.

Die Verwaltuna des Gaswerks behält sich da»
Recht vor . die Zuführung des Gase » zur Gar¬
kraftmaschine zu versagen oder die bereits ein-
aerichtcte Zuführung zu unterbrechen , falls die zur
Aufhebuna der Druckschwankungen getroffene Eiu-
richtung sich später als ungenügend erweist.

8 10. Zahlung der Rechnungen.
Monatlich wird von den Bediensteten de»

Gaswerks der Gasmesserstand ausgenommen , der
Verbrauch ermittelt « nd darüber zuzüalich de»
Betraaes für Unterhaltung und Abnutzung de»
Gasmeffers dem Gasabnehmer eine mit dem
Stempel des Gaswerks versehene Quittung über
die zu zablendeu Beträge vorgelegt , welche sofort
bei Vorzeigung ohne Rücksicht auf eine etwa zu
erhebende Reclamatio » einzulöseii ist.

Eine etwaige Reclamation ist entweder mündlich
oder schriftlich unter eingehender Begründung bei
der Verwaltung des Gaswerks einzureicheii.

Werden die fälligen Beträge ohne Erfolg in
Anforderung gebracht , so hat die Verwaltuna des
Gaswerks , mibeschadet der event . Zwangsbeitreibung
der Rückstände int Verwaltungswege da ? Recht,
ohne jede Aufkündigung die Leitung abzuschließen,
den Messer zu entfernen und nicht eher wieder zu
öffnen , bis die rückständigen Beträge und die mit
der Abstellung » nd Wiedereinschaltnüg der Leitung
und des Messer » verbundenen Kosten vorweg gedeckt
worden sind.

Die Verwaltung de» Gaswerk » hat , abgesehen -
von dem Fall des 8 4 , Abs . 6 , zu jeder Zeit da»
Recht , für ihre Leistuiiaen in Bezug ans Ga » >
znsührnng pp . eine von ihr nach Höbe und Art zu
bestimmende Kaution zu verlaiigen und vor
ordniiiigsmäßiger Bestellung dieser Kaution jede
weitere Leistung zu versagen.

Die Rückgabe der Kaution bat erst nach
Deckung aller Fardernngen de» Gaswerks für
Gasbezug und Meffermietbe zu erfolgen . Auch
kann sich die Verwaltung de» Gaswerks an » der
Kaution für ihre jeweilige » Ansprüche befriedigen,
obne daß es eine « aerichtlicken Verfahren » oder
einer voraängigen Benachrichtigung de» Kautions¬
bestellers bedarf.

8 11. Beseitigung der Privatleitnngen.
Wird eine Privaiabzweigung länger als zwei

, Jabre hindurch nicht benutzt , so kann dieselbe,
soweit sie im öffentlicheii Elaeiitbum liegt , durch
die Verwaltung des Gaswerks ganz oder theil-
weise entfernt werden . Etiie spätere Wieder¬
anmeldung zun , Kasbeziige wird nur dann berück¬
sichtigt,wenn gleichzeitig dlemitder Wiederherstellung
der Anlage verbundenen Kosten bezahlt werden.

8 12. Beendigung des GaSbezuge ».
a . Durch Abmeldung.

fl-chtet.Der Gasabnebmer ist verpflichtet , sobald er
auf den ferneren Gasbezug verzichtet , diese» der
Verwaltuna mündlich oder schriftlich anrnzelgen
und die rückständigen Beträge zu zahlen . Meldet der¬
selbe die Gasbennhung nicht ab , so bleibt er ko
lange für die Bczahlüng auch de » von seinem
Nachfolger verbrauchten Gase » verpflichtet bi » dme
Anzeige erfolgt oder der Ueberaang der Ga »rm<
richtnngen auf einen anderen Gasabnebmer vo«
letzterem bei der Verwaltung de» Garwerk » ango
meldet worden ist.

b . Durch zwangsweise Anfhevnng.
Der Verwaltung stebt im» Recht zu . in drv

Fällen , in welchen geaen eine der vorstehenden
Bestimmungen gefehlt wirb , ohne vorherige richter¬
liche Entscheidung oder Kündigung den Gasdezutz
in der ibr geeignet erscheinenden Welse obnt
Peitere » zu unterbrechen , oder nach ihrem Ermessen
eine Conpentionalstrase bi » zum Betrage vo»
80 Mk . festzusetzen.

§18 . Aendepungen
Bestimmung « ».

Der Magistrat behält sich da» Recht vor»
Aenderungen oder Zusätze an und zu diesen Be»
immunge» eintreten zu lassen, wenn hierzu da»

Bcdgrsniß vorzuliegen scheint; solche Aendenrnge»
erhalten einen Monat nach ersolgter Bekanntmach¬
ung ihre Gültigkeit.

f
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Monats -Uebrrfichten der meteorologischen Keobachtungsstation ;u Wiesbaden
vom Monat Juni 1902. (Mitgetheilt von dcm Stationsvorstand (0d . Lumpe .)
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Bekanntmachung.
Die Besitzer von Obstbäumen werden bierdurch

auf das der Obstkultur so schädliche Insekt, die
Blutlaus , welche soeben wieder massenhaft
auftrllt, ausmerksam gemacht. Es ergebt daber an
die Baumbesltzer die Aufforderung, ihre Bäuiue
auf das Vorhandenseinder Blutlaus uachzuseheu
und. falls Spuren de« Insekts sich vorfinden, die
Bäume mit den bekannten VertilgungSmitteln:
Soda -Allaunlösuua, Tabak, Karbolsäuremischuua,
oder Gaswasser, mittelst eines hartborstigen Pinsels
von dem Wurzelballc bis zur Krone anzustreichen
und dies von Zeit zu Zeit zu wiederholen.

Da nur durch ein gemeinsame« Vorgehen aller
Obstbaumbesitzer die Blutlaus vernichtet, bezw.
deren Verbreitung erheblich eingeschränkt werden
kann, so erwartet man pünktliches Nachkommen der
gegebenen Vorschriften, und werden Säunriae nach
x 7 der Reg.-Verord. vom 6. Mai 1882 bestraft.

Schließlich mache ich noch darauf ausiuerksaru,
daß Abbildungen nebst Beschreibungen der Blut¬
laus in dcm Ratbhaus dahier aufgehängt sind.

Zur Vertilgung der Blutlaus ist auch das
Sagokarbol No. 8 der chemischen FabrikEiienbüttel
in Äraunschweig ein wirksame« Mittel. Dasselbe
ist nach Mittbeilung de« Königlichen Ministerium?
sur Domänen, Landwirtbschart und Forsten au«
der chemisch. Fabrik Eisenbüttel in Braunschweig
»um Preise von 1 Mark vro Kgr., bei arößeren
Mengen zum Preise von 66 Mark per 100 Kar.
ercl. Packung, ab Fabrik zu beziehen und empfiehlt
die Fabrik bei widerstandsfähigen,holzigen Pflanzeu-
tbeileu (Stämme und Aeste) mit weichem(Regen-
odrr Fluß-) Wasser eine 60facbe, bei zarten krant-
artiaen Pflanzentheilen und Blättern eine 400fache
Verdünnung — im ersterem Falle aus »in Liter
Regenwasser 1 bis 2 Eßlöffel. im letzteren auf
1 Liter Wasser */• bis 1 Theelöffel voll — zu ver¬
wende». *

Wiesbaden , den 10. Juni 1902.
Der Oberbürgermeister. In Vertr.: Körner.

Bekanntmachung.
Die Besitzer von Ncbpsianzuugen in hiesiger

Gemarkung werden auf die Schädlichkeit des an
den Reben vorkommenden Pilzes Peronospora
vitlcola, falscher Meblthau genannt, aufmerksam
gemacht. Derselbe tritt gewöhnlich Anfana August,
oft auch schon!m Juli ans und macht sich dadurch
vemerklich, daß auf der Oberseite der Nebenblätter
gelblich verschwommene Flecken entstehen, welche
fn ihrer Ausdehnung schnell zunchmen und nach
und nach braun werden.

Die mit deni Pilz behafteten Blätter fallen
rasch ab, wodurch die Reife der Trauben verhindert
wird . Auch die Beeren selbst werden vom Pilze
ergriffen und schrunivfeu dann An. Eine Wand¬
tafel mit genauer Beschreibung und Abbildung de«
Pilze« ist im Ratbh'ause hier, Zimmer No. 55, ans-
gehängt.

Ein vorzügliches Mittel gegen diePeronosvora
besitzt man in dem Bespritzen der Rebstöcke mit
einer Lösung, die ans 8 kg frisch gebranntem
Kalk und 2 lex Kupfervitriol in 100 Liter Wasser
besteht. Man bängt das Kupfervitriol in einem
Säckchen über Nacht in einen Tbeil des Wassers,
damit es sich ansiöst und löscht mit einem andern
Tbcile des Wasser? den Kalk ab, um dann beide
Lösungen nach dem Erkalten de? Kalkwasscrs mit
dem Reste der gesummten Wassermenge zu ver¬
mischen.

Diese bläuliche Flüssigkeit sollte entweder vor
oder sogleich nach der Bliithe angewendet und vier
Wochen darauf von neueni gebraucht werden. Das
Mittel wirkt Präservativ und hält die Krankheit
von den Reben ab. Darum sollte man mit dem
Bespritzen nicht warten, bi« sich der Pilz bereit?
bemerkbar macht. Gute Spritzen sind diesenigen
von Allweiler In Radolfszell(Baden), von Vermorel
in Villefranche (Rbonc) in Frankreich und
Mayfarth u. Eie. in Frankfurt.

Sind die Triebe und Blättchen der Reben
noch sehr jung, so nehme Wan »um ersten Be-
ivritzen der Vorsicht halber die doppelte Menge
Wasser; auch vermeideman es. bei vollem Sonnen¬
scheine zu arbeiten. Ein dritte« Bespritzen int
Anglist wird nur bei besonders heftigem Auftreten
des Pilzes nkthig sein. *

Wiesbaden , 10. Juni 1902.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Bctr . die Unfallversicherung der bei Regiebauten

beschäftigten Personen.
Der Auszug aus der Heberolle der Ver¬

sicherungs-Anstalt der Diesbau-BerufSgeuossenschaft
für April bis Augustv. I . und das 1. Quartal
!. I . über die von den Unternehmern zu zahlenden
Bersicherungs- Prämien wird während zweier
Wochen, vom 8. I. M. ab gerechnet, bei der Stadt-
bauptkasse im Rathbanse während der Vormittaas-
Dienststunden zur Einsicht der Betheiligten offen
gelegt.

Gleichzeitig werden die b»rechneten Pramien-
beträgc durch die Stadt - Hauptkasse eingczogen
werden.

Binnen einer weiteren Frist von zwei Wochen
kann der Zahlungspflichtigeunbeschadet der Ver¬
pflichtung zur vorläufigen Zahlung, gegen, die
Prämienberechnung bei dem GenosseuschaftSvorstaudc
oder dem nach § 21 des Bauunfallversi.heruugs-
aefetzes zuständigen anderen Organe der Genossen¬
schaft Einspruch erheben. <8 2? der Gesetze«.) *

Wiesbaden , den 8. Juli 1902. »
Der Magistrat.

Die von der Stadtgemeiude beabsichtigteEin-
theilung der wieder zu veräußenideii Bauplätze
von dem Adlerterrain nebst Bedingungen liegt im
Rathhaus , Ziiiiiner No. 85, zur Einsicht offen.
Copieeu der Pläne und Bedingungen sind gegen
Zahlung von 1 Mk. daselbst zu haben.

Etwaige Interessenten können besoudereWünsche
bezüglich der Eintheilung innerhalb 14 Tagen deni
Magistrat einreicheu. *

Wiesbaden , de» 3. Juli 1902.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Bei Revisioncil von HauSentwässeruugs-

Anlageu wurde mehrfach wahrgenommen, daß die
Wafferverschltiste unter den Kllchenspülsteinen,
Badewannen und sonstigen Ausgüssen die so-
geiiannteii Bleisyvbons, ungenügeud gereinigt
werden. Das Aiifsteigen schlechter, gesundheits¬
schädlicher und übelriechender Luft aus den in den
Syphon« sich ansammelnden, in Fäulniß über¬
gehenden Stoffen ist die Folge hiervon.

Er wird deshalb unter Hinweis auf die
Bestimniuugen des § 5 der Polizei-Verordnung
vom 1. August 1889 wiederholt auf die Wichtigkeit
und Nothwendigkcit einer sorgfältigen und regel¬
mäßigen Reinhaltung der Wasserverschlüsse unter
den Spülsteinen. Badewannen und Ausgüssen
besonders aufmerksam gemacht.

Die Reinigung soll in der Regel monatlich
ein- bis zweimal vorgenomme» und dabei folgender¬
maßen verfahren werden:

Nachdem man zunächst in den Syphon von
oben heißes Wasser eingegossen hat, um die Fett¬
ansätze zu lösen, stellt man direct unter de» Syphon
eine» leeren Eimer, öffnet durch Aufdrehen mit einer
gewöhnlichen Zange oder einem anderen geeigneten
Werkzeug die am tiefsten Ende des Wasserverscbliisser
eingebrachte Schraube und reinigt durch die ent¬
standene untere Oeffnnug, am besten mittelst einer
geeigneten biegsamen Bürste mit Drahtstiel durch
mehrmaliges Auswischen die gekrümmten Rohre.
Der Kopf der Schraube ist ebenfalls von Schmutz-
bestandtheileu zn befreien. HierM gießt man
nach Schließung der Schraubenöffnuug eine
genügende Menge Wasser, ani besten heißes Wasser,
in die Abiausöffnnng des Spülsteines oder Ablauf-
beckens. damit die etwa noch zurückaeblicbenen
Schinutziheile aus dem Wafferverschluffe entfernt
werden.

Den Inhalt der vor der Reinigung unter den
Wasserverschluß ausgestellten Eimer' schütte man in
das Closct aus . *

Stadtbauamt,
_Abtl, . für Canalisationsivesen.

Bekanntmachung.
Wir bringen hierdurch zur allgemeinen Kenut-

niß, daß die Kasse de« städtischen Krankenhauses
nur in den Vormittagsstunden von 8 bis 12'/- Uhr
für das Publikum geöffnet ist. *

Städtische Kranfenbans -Verwaltung.
Verdingung.

Die Rcnovirung der sänimtlichen Fa^aden:
a) des Schulgebäudes Schulberg No. 10,

Loos I, und
b) des Schulgebäudes Schulder« No. 12,

Loos II.
bierselbst soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung
verdungen werden.

Angebots-Formulare , Verdingungs-Unterlagen
und Zeichnungen können während der VormittagS-
dienststnudeii auf dcm Büreau für Gebäudeuntcr-
haltung, Friedrichstraße 15, eiugeseheu, die Ver-
dingiings-UnIerlaaeu auf Zimmer No. 1 desselben
Büreau« gegen Äaarzabluug oder bestellgeldsreie
Einsendung von 50 Pf ., und zwar bis zum
12. Juli 1902, bezogen werde». Verschlossene und
mit der Aufschrift „G. II. 8 Oes. Loos 1 und II"
versehene Angebote sind spätestens bis

Montag » den 14. Juli 1902,
Vormittags 10 Uhr,

hierher eiuzureichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinendenAn¬
bieter. Nur die mit dcm vorgeschriebenen und
ansgefüllten VerdingungS-Formulär eingereichten
Angebote werden berücksichtigt. Zuschlagsfrist:
4 Wochen.

Wiesbaden » den 28. Juni 1902.
Stadtbanamt , Abtbeilnng für Hochbau,

Büreau für Gebitudennterbaltnng.

Verdingung.
Die Lieferung von 60 Stück dreifüßigen Allee-

biinfen soll im Wege der öffentlichen Aurschreibnug
verdungen werden.

Angebotsformulare und Verdingungsnnter-
lagen können während der Vormittagrdienststunden
im Ralhhause, Zimmer No. 44, eingescheu, die
VerdingnugSuuterlagenauch von dort gegen Baar-
zahlnng oder bestellgeldsreie Einsendung von 50 Pf.
und zwar bis zuni letzten Tage vor dem Termin
bezogen werden.

Verschlosseneund mit der Aufschrift ,,Str . A.
700 " versehene Angebote sind bis Samstag,
de» 19. Juli 1902 , Vormittags 11 Uhr,
hierher einzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen
wart der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebenen und anr-
gefüllteu Verdingnugsformnlar eingereichten An¬
gebote werden berückiichiigt. *

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden , den3. Juli 1902.

Stadtbanamt , Abtheilnng für Straßenbau

Bekanntmachung
für die betheiligten Handwerksmeister ic.

Die Einreichung der Rechnungen (in duplo)
über gefertigte Unterhaltungsarbeiten in den städt.
Gebäuden der BezirkeI—III für das I . Quartal
April-Juni wird hiermit in Erinnerung gebracht,
und erwarten solche bis spätesten« den 10. Juli d. J.

Stadtbauamt , Abth . für Hochbau.
Büreau für Gebäudeunterhallung,

Friedrichstraße 15, Zimmer No. 1. *

Nassauische Landesbibliotheli.
Verzeichniss der neu hinzugekommenen Bücher,
die vom 7. Juli 1902 an im Lesezimmer aus¬
gestellt sind und dort vorausbestellt werden

können.
Verzeichnis dev von der Königl. Bibliothek

zu Berlin u. den Preuss. Universitäts-Bibliotheken
im Jahre 1900 erworbenen Druckschriften. Berlin
1900. Gosch, v. d. Königl. Bibliothek zu Berlin.
Abhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der
"Wissenschaften a. d. Jahre 1901. Berlin 1901.
Gesch. v. d. Königl. Preuss. Akad. d. "Wissensch.
zu Berlin. Nachrichten von der Gesellschaft d.
Wissenschaften zu Göttingen. 2 Bde. Göttingen
1899—1901. Grenzboten, Zeitschrift f. Politik,
Litteratur und Kunst. Jahrgang 60. Bd. 1—4.
Lpz. 1901. Jahresbericht , Theologischer, Bd. 20.
Berlin 1901. Hoensbroich, Graf v., Das Papst¬
thum in seiner sozialkulturellen Wirksamkeit.
Bd. 2. A. 1—8. Lpz. 1902. Bamberg, Friedr .,
Ausführliche Bibelkunde. Wiesbaden, O. Nom¬
inell 1901. Denkmäler deutscher Baukunst.Folge 1,
Bd. 7 (Hans Leo Ilassler ’s Werke Bd. 2).
Lpz. 1902. Gesch. v. Kgl. Preuss. Unterrichts¬
ministerium. Bühne und Welt, Zeitschrift für
Theaterwesen etc. Jahrg . 4. Bd. 1. Berlin 1902.
Moos, Moderne Musikästhetik in Deutschland.
Lpz. 1902. Gesch. v. einem Ungenannten. Bult¬
haupt , Heinrich, Dramaturgie des Schauspiels.
Bd. 4 (Ibsen, Wildenbruch, Sudermann, Haupt¬
mann). A. 2. Oldenburg 1902. Bau- u. Kunst¬
denkmäler d. Begierungsbez. Wiesbaden. Bd. 1.
Der Rheingau, bearbeitet von Ferd . Luthmer.
Frankf . a. M. 1902. In 3 Exemplaren vorhanden,
dank der Munificenz des Landesdirektoriums.
Gurlitt, Cornelius, Gesch. d. Kunst. Bd. 1, 2.
Stuttgart 1902. Jahrbuch d. Kaiser). Deutschen
archäologischen Instituts. Bd. 16. Berlin 1901.
Zeitschrift für christliche Kunst. Jahrgang 14.
Düsseldorf 1902. Schreiber, W. L., Manuel de
l’amateuv de la gravure sur bois et sur mötal.
Tom. 1—3 u. 6—8. Berlin 1891—1900. Planck,
Bürgerliches Gesetzbuch nebst Einführungsgesetz.
Bd.3, 5,6,7 . Berlin 1902. Archiv f. civilistische
Praxis. Bd. 91u .92. Tüb. 1901u. 1902. Lange,
Helene und Gertrud Bäumer, Handbuch der
Frauenbewegung. Bd. 1, 2. Berlin 1901. Kalle
und Mangold, Die Woliltahrts - Einrichtungen
Wiesbadens. Wiesbaden, J . F. Bergmann 1902.
In zwei Exemplaren. Nasporingen cn studiön
op het gebiet der Nederlandsche Krygsgeschie-
denis. Jahrg . 3—6. ’s Gravenhage 1898—1901.
Gesch. v. Herrn Colonel F . de Bas im Haag.
Holzmann, Aug., der Einjährig -Freiwillige. Wies
baden. Otto Nemnich 1902. Caemmerer, v.,
Magenta. Der Feldzug von 1859 bis zur ersten
Entscheidung. Berlin 1902. Zeitschrift t. Volks¬
kunde. Bd. 11. Berlin 1901. Jahrbuch , Histor.
Bd. 22. München 1901. Rachfahl, Deutschland,
König Friedrich Wilhelm IV. und die März-
Revolution. Halle a.S. 190!. Schiemann, Theod.,
Deutschland und die grosse Politik anno 1901.
Berlin 1902. Braun , Karl, Frankfurts Schmerzens¬
schrei u. Verwandtes. Lpz. 1868. Stadtgemeinde
Wiesbaden. Bericht über die Verwaltung der
Gemeindeangelegenheitenim Rechnungsjahr 1900.
Wiesb. Schnegelberger & Co. 1901. Schlosser,
Anton, Oesterreichische Kultur - und Litteratur-
Bilder. Wien 1879. Fischei, Albrecht, Das öster¬
reichische Sprachenrecht . Brünn 1901. Guring,
Traugott, und Rud. Holz, Wirthschaftskunde der
Schweiz. Zürich 1902. Brüggen, Ernst von der,
Wie Russland europäisch wurde. Lpz. 1885.
Zabel, Eug., Europäische Fahrten . Bd, 1, 2.
Oldenburg 1901. Goethe-Jahrbuch . Bd. 1—9.
Frankfurt a. M. 1881—1888. Kruse, Georg, Rieh.,
Lortzings Briefe. Lpz. 1902. Gesky, Theodor,
Lenau als Naturdichter . Lpz. 0 . Gracklauer
1902. Gesch. v. Verf. Klein-Hattingen, Oskar,
Bismarck und seine Welt. Bd. 1. Von 1816 bis
1871. Berlin 1902. Meyer, Richard M., Grund¬
riss der neueren deutschen Litteraturgeschichte.
Berlin 1902. Saar, Ferd . v. der, Hermann und
Dorothea. Ein Idyll in fünf Gesängen. Kassel
1902. Silberstein, Aug., Landläufige Geschichten
Bd. 1, 2. A. 2. Lpz. 1886. Torresani, Carl,
Baron, Schwarzgelbe Reife rgescBichten. Dresden
u. Leipzig 1902. Grimm, Rud., Gedichte. Berlin
1863. Henningsen, Johannes , Neue Quellen aus
neueren deutschen Dichtern. Berlin 1900. Wid-
mann, Jos. Viktor, Buddha. Epische Dichtung
in zwanzig Gesängen. Bern 18o9. Hauptmann,
Carl, Waldleute . Stuttgart 1896. Sorel, Alb.,
/ .tu'les de litterafure et d’histoire. Paris 1901.
Revue, Bleue, Revue politiquo et Rttdraire. Jg . 88.
Band 1 upd 2. Paris 1901. Organ für die
Fortschritte d>s Eisenbahnwesens. Jahrg . 56.
Wiesbaden. C. W. Kreide! 1901. Schmidt, F.,
Photographisches Vademecum für Anfänger.
Wiesbaden. Nemnich 1900. Migula, W.,Compen-
dium d. bakteriologischen Wasseruntersuchung.
Wiesbaden Nemnich 1901. Pietzcker, Biblio-
theca obstetrjola et gynücologiea. Tüb. 1901.

Gesch. v. Verleger. Sykes, John F. J ., Publio
health problems. Ronden 1892. Gesch. v. Dr,
Laquer. Köhler, Alban, Knochenerkrankungen
im Röntgenbilde. Wiesbaden. J . F. Bergmann
1901. Krantz, M., Die Aetlologie d. geburts-
hülflichen Darmverletzung. Wiesbaden. J . P.
Bergmann 1901. Körner, Otto, Dlo otitischen
Erkrankungen des Hirns eto. A. 8. Wiesbaden.
J . F . Bergmann 1902. Röpke, Friedr ., Dfe Be¬
rufskrankheiten des Ohres und der oberen Luft¬
wege. Wiesbaden. J . F . Bergmann 1902. Dippe,
Hugo, Der Kassenarzt. Eine Darstellung der
Gesetze für die Versicherung der Arbeiter. Lpn,
1895. Gesch.v. Dr. Laquer . Silex, Paul , Compen-
dium der Augenheilkunde. Berlin 1901. Geson.
von demselben. Wochenschrift, Deutsche medi¬
zinische. Bd. 27. Lpz. 1901. Wochenschrift,
Münchener medizinische. Jahrg . 48. Bd. 1 u. St
München 1901. Jahrbuch für Kinderheilkunde,
Bd. 54. Berlin 1901. Archiv, Deutsches, FH*
klinische Medizin. Bd. 71. Lpz. 1901. Woaheq
Schrift, Berliner klinische. Jg . 88. Berlin 19

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft,
Abfahrten von Biebrich Morgens8.25 bis Gohr

lenz, 8, 9.25 (Schnellfahrt „Borussia“ u. „Kaiserin
Auguste Victoria“), 9.60 (Sohnellfalirt „Hansa
und Niederwald“), 10.20, 11,20 (Schnellfahrt
„Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser und
König“), 12.50 bis Köln. Mittags 8.20 (nur ai
Sonn- u. Feiertagen) bis Bingen, 4.20 bis Neuwied,
Abends6.20 6.86 (Güterschiff) bis Bingen. Nach»
mittags 2.25 bis Mannheim. Morgens 10.20 bi|
Düsseldorf und Rotterdam, (jepäokwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 71/» Uhr,
Billets u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Danggasse 20. Telefon 2364. F329

Biebrich - Mainzer Dampfschifffahrt
August Waldmnnn.

Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strassenbahn.
Beste Gelegenheit nach

Biebrich—Wiesbaden—Mainz.
Sommer-Fahrplan.

Von Biebrich nach Mainz (ab Schloss): 9°®
lOoo* iioo 1200* ioo 20n 8 00 4<>o 500 ßoo7°o 8M
9°o-f- (an und ab Kaiserstrasse-Centralbahnhof
16 Min. später).

Vpn Mainz nach Biebrich fab Stadthalle): 8**
900* 1000 lloo* 1200 100 200 300 400 500 ßoo 70»
8°°+ (an u. ab Kaiserstrasse-Centralbahnhof je
5 Min. später).

* Nur Sonn- und Feiertags.
f  An Wochentagenab 1. Juni bis 1. September,
Sonn- u. Feiertags Extratouren . — Extraboote

für Gesellschaften. F 330
Frachtgüter 35 Pf. per 100 Kg.

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Iiauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,

Wilhelmstrasse 60.) F 330
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien:
S.-D. „Trave“ nach Genua, 4. Juli 11 Uhr Vm.
in Genua. S.-D. „Lahn“ nach Newyork, 8. Juli
2 Uhr Nm. von Neapel. S.-D. „K. Mar. Ther.
nach Bremen, 2. Juli 12 Uhr Nachts in Bremer¬
haven. S.-D. „IC. Wilh. d. Gr.“ nach Newyork,
2. Juli 5’/»Uhr Nm. von Cherbourg. D. „Branden¬
burg“ nach Bremen, 2. Juli 2 Uhr Nachm, von
Baltimore. D. „Königin Luise“ nach Bremen,
3. Juli 12 Uhr Mittags von Newyork. D.
„Breslau“ nach Baltimore, 4. Juli ll l/a UhrVm.
Dover passirt. — Cuba-, Brasil- und La Plata-
Linien: D. „Halle“ nach Bremen, 4. Juli von
Antwerpen. D. „Wittekind “ nach Bremen,
8. Juli in Bremerhaven. D. „Mainz“ nach Bahia,
2. Juli von Santos. D. „Pfalz“ nach Vigo, -
South., Antw., Br., 3. Juli von Buenos Aires.
D. „Crefeld“ nach La Plata , 3. Juli Fernando
Noronha passirt. D. „Willehad“ nach La Plata,
3. Juli Las Palmas passirt . D. „Trier*1 nach
Cuba und Mexico, 3. Juli von Antwerpen. D.
„Wittenberg“ nach Brasilien, 8. Juli Borkum-Riff
passirt. — Ost-Asien- und Australien - Linien:
D. „Pr.-R. Luitpold“ nach Hamburg, 4. Juli von
Gibraltar. D. „Hamburg“ (Hamburg-Amerika-
Linie) nach Hamburg, 4 Juli von Penang. D,
„Prinz Heinrich“nach Bremen, 2. Juli in Shanghai.
D. „Kiautschou“ (Hamburg-Amerika-Linie) nach
Ost-Asien, 4. Juli in Singapore. D. „Marburg“
nach Hamburg, 2. Juli Perim passirt. D. „Darm¬
stadt“ nach Bremen, 8. Juli von Neapel. D.
„Gera“ nach Australien, 3. Juli von Fremantle,
D. „Weimar“ nach Australien, 8. Juli in Ant¬
werpen. _ _

Holland-Amerika-Linie.
(General - Agenten für Wiesbaden: Reisebüreau

J. Schottenfels& Co., Theater-Colonnade.)
D. „Noordam“ von Newyork nach Rotterdam,

1. Juli Vorm, in Rotterdam eingetroffen. XJ,
„Ryndam“von Rotterdam nach Newyork, 27, Juni
12.46 Nachm. Scilly passirt. D. „Potsdam“ von
Rotterdam nach Newyork, 29. Juni Vorm, ist
Newyork eingetroffen. £>. „Statendam.“ von New*
Xork nach Rotterdam, 28. Juni Vm. von Newjorfc
abgegangen mit o48 Kajüte- u. 200 Passagieren
3. Classe. D. „Rotterdam“ von Newyork naeh
Rotterdam, 25. Juni Vorm, in Rotterdam einj
getroffen.
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